
Beschluss (auf Antrag von Herrn Schneider): 
 
Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt, im Bebauungsplan keine 
verbindliche Firstrichtung festzuschreiben. Die maximale Drempelhöhe wird 
einheitlich auf 0,80 m festgesetzt. 
 
Beratungsergebnis: 10 dafür, 2 dagegen, 1 Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag (mit Änderungen)  
 
1.  Der Rat der Stadt Siegen beschließt unter Berücksichtigung der oben genannten 

Änderungen bezüglich der Firstrichtung und der Drempelhöhe (resultierend aus 
dem Antrag von Herrn Schneider) und der Änderung des § 6, 1. Spiegelstrich der 
Gestaltungssatzung (siehe Wortmeldung Brune): 

 
  gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am 

Siegenberg" im Stadtteil Siegen-Oberschelden, Gemarkung Oberschelden 
Flur 2 und 4. Das Plangebiet umfasst die Straße "Am Siegenberg" bis zum 
Ende des bebauten Grundstückes Am Siegenberg 15 mit westlich und östlich 
angrenzenden Grundstücken bis zu den bebauten Grundstücken Am 
Siegenberg 15, 16 und 18 sowie die Straße "Stadtweg" mit nördlich und östlich 
angrenzenden Grundstücken von der Einmündung in die Oberscheldener 
Straße (L 907) bis zum Ende des an das bebaute Grundstück Stadtweg 8 
angrenzende Flurstück 132, Flur 4; 

 
  gem. § 2 (1 und 4) BauGB die Aufstellung der 45. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen im Stadtteil Siegen-Oberschelden, 
Flur 2. 

  Das Plangebiet erfasst teilweise die an der Straße "Am Siegenberg" 
gelegenen Flurstücke 23 - 26, 29 - 36, 40, 41, 42, 110, 111, 127, 128, 129, 
131, 145 sowie das an der Straße "Stadtweg" gelegene Flurstück 144; 

 

   die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB und der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB vorgebrachten 
Anregungen und Hinweise zu den vorliegenden Entwürfen Bebauungsplan Nr. 
315 "Am Siegenberg" und 45. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß 
der als Anlage 1 beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist 
Bestandteil der Beschlussfassung; 

 

  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 315 "Am Siegenberg" und den Entwurf 
der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes und ihre öffentliche Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) mit Begründung bzw. Erläuterungsbericht (Anlagen 5 und 
6); 

  



2. Der Rat der Stadt Siegen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange der 
Nachbargemeinden durch den Bebauungsplan Nr. 315 "Am Siegenberg" und die 
45. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht berührt werden; 

 

3. Der Rat der Stadt Siegen stellt fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung und 
ein Umweltbericht im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz (UVPG) nicht erforderlich ist; 

 

4. Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der Gestaltungsvorschriften 
(Anlage 7) zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das Verfahren 
zum Erlass der Satzung durchzuführen. 

 




